
ѵк ÖVV Arbeitsordnung

§ 9
(1) Beim Ständigen Ausschuß für die örtlichen Volksvertre

tungen wird ein Büro errichtet, das mit den erforderlichen haupt
amtlichen Kräften zu besetzen ist. Das Büro hat die notwendigen 
organisatorisch-technischen Aufgaben für den Ausschuß und seine 
Mitglieder zu erledigen.

(2) Das Büro wird vom Sekretär des Ausschusses geleitet, der 
dem Ausschuß für die ordnungsgemäße Arbeit des Büros ver
antwortlich ist.

§ 10
Diese Arbeitsordnung tritt am 25. Januar 1957 in Kraft.
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